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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99046002086000

Leistungsbezeichnung I Erbrecht - Ausschlagung der Erbschaft

Leistungsbezeichnung II Erbrecht - Ausschlagung der Erbschaft

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Berlin

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Erbschaftsausschlagung, Nichtannahme Erbschaft,
Ausschlagungserklärung, Erbausschlagung,
Ausschlagung der Erbschaft, Erbrecht, Erbschaft,
Nachlass, Nachlaß, Nachlassgericht, Nachlaßgericht

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern
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Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage

Teaser

Volltext Nach deutschem Recht geht eine Erbschaft mit dem
Tod einer Person automatisch auf die Erben über.
Wenn Sie die Erbschaft nicht antreten wollen, müssen
Sie das ausdrücklich erklären
(Ausschlagungserklärung*). Wer erbt, erbt auch die
Schulden. Wer nicht erben will, muss die Erbschaft
ausschlagen. Informieren Sie sich daher rechtzeitig, ob
die Erbschaft überschuldet ist.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen • Schriftlich mit Unterschriftsbeglaubigung durch einen
Notar/Notarin und dann an das Nachlassgericht
senden (oder dort abgeben)
  • oder Sie gehen zum Nachlassgericht und lassen dort
Ihre Ausschlagungserklärung beurkunden(Erklärung
zur Niederschrift)
  • Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, so können Sie
die Ausschlagung mit Hilfe einer deutschen
Auslandsvertretung abgeben.
  • Sind Sie aber im Wege der testamentarischen
Erbfolge als Erbe oder Erbin berufen, so beginnt die
Frist nicht vor Eröffnung des Testamentes/Erbvertrages
durch das Gericht.
  • Sind Sie erst durch die Ausschlagung einer zunächst
zur Erbschaft berufenen Person Erbe oder Erbin
geworden, so beginnt die Frist mit Kenntnis von deren
Erbausschlagung.
  • Die bei einem Notar oder einer Notarin abgegebene
Ausschlagungserklärung muss bis zum Ablauf der
Ausschlagungsfrist beim zuständigen Nachlassgericht
eingegangen sein.
  • Die Ausschlagung zur Niederschrift beim
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Nachlassgericht oder für Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt zuständigen Amtsgericht müssen Sie
innerhalb der Ausschlagungsfrist erklären.
  • Eine längere Ausschlagungsfrist gilt bei
Auslandsaufenthalt. Die Ausschlagungsfrist beträgt
sechs Monate, wenn Sie zu Beginn der
Ausschlagungsfrist Ihren Aufenthalt im Ausland hatten
oder die verstorbene Person ihren letzten
gewöhnlichen Aufenthalt nur im Ausland gehabt hat.

Kosten • 30,00 Euro Mindestgebühr (nach Wert des
Nachlasses)
• Zusatzkosten für Notar/in (Mehrwertsteuer und
Auslagen)

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Erbrecht - Ausschlagung der Erbschaft
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